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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für
gezielte Sanktionen bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch
hochrangige Politiker und Politikerinnen. Die APK-NR hatte der Initiative im Vorfeld
der Session mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge gegeben.
Kommissionssprecher und Initiant Fabian Molina argumentierte, dass die Sanktionen
der europäischen Länder in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine
Wirkung gezeigt hätten. Sanktionen seien das einzige Mittel zwischen Krieg und Frieden,
um «Regelbrecher zur Raison zu bringen». Um die Zivilbevölkerung dadurch aber nicht
zu schädigen, müsse man «smart sanctions» nutzen, die gezielt die Verantwortlichen
von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen strafen. Die Schweiz tue sich
generell schwer mit der Übernahme von Sanktionen, es fehle aber auch die rechtliche
Grundlage für eigenständige Sanktionen, erläuterte Molina. Molina bezeichnete den
Umstand, dass die Schweiz UNO-Sanktionen und Massnahmen der OSZE und der EU
übernehmen müsse als «nicht neutral und noch weniger souverän». Die APK-NR habe
daher auch bei der Revision des Embargogesetzes einen Artikel vorgeschlagen, der es
dem Bundesrat bei Menschenrechtsverletzungen erlauben soll, eigenständige
Sanktionen gegen Personen oder Entitäten anzuordnen. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
kritisierte Molina dafür, dass er die Forderung seiner parlamentarischen Initiative
bereits im Embargogesetz eingebracht habe und somit dem Rat zweimal das gleiche
Anliegen vorlege und forderte den Rückzug der Initiative. Fabian Molina erklärte, dass
dies gemäss Parlamentsrecht nicht möglich sei, weil sie bereits in der Kommission
beraten worden war, er wolle aber insbesondere auch im Hinblick auf die Beratung im
Ständerat an der Initiative festhalten. Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE)
forderte die Ablehnung der Initiative, einerseits weil der Begriff
«Menschenrechtsverbrechen» eine Verurteilung nach eingehender Untersuchung
voraussetzen würde, andererseits weil die Schweiz dadurch zur aktiven Akteurin im
Sanktionsbereich und somit zu einer an internationalen Konflikten beteiligten Partei
werden würde. Nidegger befürchtete auch, dass der Rechtsstaat geschwächt werden
könnte und die Schweiz im Ausmass der Sanktionen sogar weiter gehen könnte, als die
UNO und die wichtigsten Handelspartner. Der Minderheitsführer argumentierte in der
Ratsdebatte, dass nur Staaten als Völkerrechtssubjekte das Völkerrecht verletzen
könnten und daher auch nur Staaten Gegenstand von Sanktionen sein könnten. Der
Nationalrat gab der Initiative schliesslich mit 104 zu 74 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
Folge. Die SVP-Fraktion, sowie die FDP.Liberale-Fraktion stimmten fast geschlossen
dagegen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

Die APK-NR verlangte in einer Motion im Juni 2021 einen verstärkten Fokus der Schweiz
auf die Förderung der Menschenrechte in China in der China-Strategie des Bundes.
Laut Kommission sei der institutionalisierte Menschenrechtsdialog mit China nicht
wirkungsvoll genug, nicht zuletzt, weil er von China seit Jahren ausgesetzt werde.
Chinesische Akteure aus der Zivilgesellschaft hätten mehr Einfluss auf den
innerchinesischen Diskurs als externe Parteien, weshalb deren Handeln gestärkt werden
solle. Zudem hielt die Kommission fest, dass in China tätige Schweizer Firmen ein
Kompetenzmanko im Bereich der Menschenrechte aufwiesen, welches es zu beseitigen
gelte. Die Kommission forderte deswegen Konkretisierungen hinsichtlich des
bilateralen Menschenrechtsdialogs mit China, der von einer konsequenten
Thematisierung der Menschenrechtsanliegen bei allen bilateralen und multilateralen
Treffen und Gesprächen abgelöst werden solle. Zudem müsse man in schweizerischen
Vertretungen in China die Fachkompetenz im Bereich der Menschenrechte mittels
personeller Ressourcen ausbauen. Ebenjene Vertretungen sollten zudem ihre
Unterstützung für chinesische zivilgesellschaftliche Menschenrechtsaktivistinnen und
-aktivisten ausbauen, auf ihren Kommunikationskanälen auf die universellen
Menschenrechte hinweisen und eine Beratungsstelle für Schweizer Firmen einrichten,
damit diese bei sämtlichen Aspekten der Wertschöpfungskette in China die
Menschenrechtskonformität besser wahren könnten. Eine Kommissionsminderheit
Portmann (fdp, ZH) lehnte die Motion ab. 

MOTION
DATUM: 25.06.2021
AMANDO AMMANN
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Der Bundesrat beantragte die Motion ebenfalls zur Ablehnung und begründete seine
Haltung damit, dass er in der China-Strategie die Thematisierung der Menschenrechte
auf verschiedenen Kanälen bereits vorgesehen habe. Auch die Stärkung von China-
spezifischen Kompetenzen, unter anderem in den Auslandsvertretungen, sei in der
Strategie enthalten. Man setze sich im Rahmen der Leitlinien «Menschenrechte 2021-
24» für den Schutz von Personen in China ein, welche sich für Menschenrechte
engagieren. Schliesslich erklärte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, dass Schweizer
Unternehmen in China bereits durch Schweizer Vertretungen sowie durch das SECO
und das EDA auf die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung hingewiesen würden. 2

In der Herbstsession 2021 beriet der Nationalrat die Motion der APK-NR zur Förderung
der Menschenrechte in China. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) betonte die
Wichtigkeit eines «Whole-of-Government-Ansatzes» hinsichtlich der Menschenrechte.
Schweizer Firmen, die in China produzieren, würden im korrekten Umgang mit
menschenrechtlichen Problemen vor grosse Herausforderungen gestellt, weshalb eine
bessere Beratung notwendig sei. Zudem habe der Menschenrechtsdialog mit China in
den vergangenen dreissig Jahren laut Wissenschaft und Menschenrechtsorganisationen
wenig Wirkung gezeigt. Fischer griff auch der Kritik der Kommissionsminderheit
Portmann (fdp, ZH) vor, welche die Ablehnung der Motion forderte, und machte
deutlich, dass die Motion nicht nur als Handlungsaufforderung an den Bundesrat zu
verstehen sei, sondern auch als Rückendeckung für das bisherige Engagement.
Nationalrat Walder (gp, GE) kritisierte insbesondere, dass die Schweiz die bilateralen
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen nie an die Achtung der Menschenrechte
habe knüpfen wollen. Er warf der Kommissionsminderheit vor, wirtschaftliche
Möglichkeiten über menschenrechtliche Interessen zu stellen. Minderheitssprecher
Portmann verteidigte sich gegen diesen Vorwurf und argumentierte, dass die
Forderungen der Motion durch die kritische China-Strategie der Schweiz bereits erfüllt
worden seien. Darin sei nicht nur die Stärkung der China-spezifischen Kompetenzen
auf allen Gebieten vorgesehen, sondern auch die personelle Aufstockung der
Aussenstellen. China müsse mit keinem anderen Land einen solch kritischen Dialog
führen wie mit der Schweiz, behauptete Portmann. Dennoch müsse man auch
einsehen, dass China ein wichtiger globaler Akteur sei und dem Land die Zukunft
gehöre. Er schlug daher vor, dem Bundesrat Zeit zu geben, damit dieser die Erfolge der
neuen China-Strategie aufzeigen könne, bevor neue Verschärfungen und Stolpersteine
eingeführt werden. Bundesrat Cassis war ebenfalls der Ansicht, dass die China-
Strategie das Motionsanliegen bereits erfülle. So würden die Menschenrechte seit März
2021 in allen bilateralen und multilateralen Beziehungen mit China thematisiert; die
chinesische Zivilgesellschaft werde bereits unterstützt und am 14. September 2021, also
dem Tag der Ratsdebatte, fände auch das erste Schweizer Forum für Wirtschaft und
Menschenrechte statt. Er gab auch zu Bedenken, dass eine personelle Aufstockung in
den Schweizer Vertretungen in China nicht automatisch zu einer besseren
Arbeitsleistung führe und nicht zielführend sei, stattdessen müsse man Qualität über
Quantität stellen. Die personelle Aufstockung sei die einzige nicht erfüllte Forderung
der Motion, alle anderen Punkte seien bereits angegangen worden. In der Folge
beantragte Cassis die Ablehnung des Vorstosses. Die grosse Kammer nahm die Motion
mit 106 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung) jedoch an. Nur die Fraktionen der SVP und der
FDP.Liberale stimmten gegen den Vorstoss ihrer aussenpolitischen Kommission. 3

MOTION
DATUM: 14.09.2021
AMANDO AMMANN

Die APK-NR forderte im Juni 2021 die Modernisierung des Freihandelsabkommens mit
China. Der Bundesrat solle die Aufnahme eines Kapitels zur Einhaltung der
internationalen Standards im Bereich Menschen- und Arbeitsrechte aushandeln. Die
Kommission begründete den Antrag damit, dass in der China-Strategie 2021-2024 die
Modernisierung des FHA vorgesehen sei und angesichts der Anschuldigungen gegen die
chinesische Regierung Kriterien zur Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte nötig
seien. Man habe solche Kriterien auch in neuere Abkommen mit anderen Staaten
aufgenommen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, unter anderem
weil der 2017 aufgenommene exploratorische Prozess mit China zur Überarbeitung des
Abkommens keine Einigung hinsichtlich der zu vertiefenden Themen ergeben habe und
seither stagniere. Die Aufnahme des geforderten Kapitels erachte man als nicht
realistisch, stattdessen wolle man sich auf die Stärkung der aktuellen Bestimmungen
über Handel und nachhaltige Entwicklung fokussieren. Die Schweiz werde die
Problematik der Menschenrechte und der Arbeitsstandards beim nächsten Treffen im
Rahmen des Arbeits- und Beschäftigungsdialogs mit China ansprechen und bringe
diese bereits über den gemischten Ausschuss des Freihandelsabkommens und «über

MOTION
DATUM: 27.09.2021
AMANDO AMMANN
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alle anderen geeigneten Kanäle» ein. 
In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion, die ihm von
seiner aussenpolitischen Kommission mit 13 zu 12 Stimmen nur knapp zur Annahme
empfohlen worden war. Kommissionssprecher Walder (gp, GE) bezeichnete das
eigentlich noch neue FHA aus dem Jahr 2013 als «sehr unvollständig» in Bezug auf
Standards, die sonst für moderne Wirtschaftsabkommen wie das FHA mit Indonesien
gälten. Walder appellierte im Namen der Kommission, den Menschenrechten mehr
Gewicht zu verleihen und das Kapitel in Auftrag zu geben, alles andere wäre
«unverständlich und heutzutage sogar unanständig». Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
wies hingegen darauf hin, dass der Versuch, die Menschenrechte ins
Freihandelsabkommen zu implementieren, einer de facto Kündigung des Abkommens
gleichkäme. Eine starke Kommissionsminderheit Wehrli (fdp, VD) setzte sich gegen das
Motionsanliegen, aber nicht gegen den Schutz der Bevölkerung und willkürlich
verhafteter Personen ein, wie ihr Sprecher Wehrli versicherte. Er bezeichnete die
Motion als «aus gesetzgeberischer Sicht» unnötig, weil die damit verbundenen Ziele
schon in der China-Strategie enthalten seien und der Bundesrat schon über die dafür
nötigen Instrumente verfüge. Bundesrat Parmelin machte deutlich, dass es keine
Modernisierung des FHA geben werde, wenn die Schweiz diese vom Kapitel zu den
Menschen- und Arbeitsrechten abhängig mache. Parmelin hielt es für unrealistisch über
ein Freihandelsabkommen verbindliche Bestimmungen in diesen Bereichen
einzuführen. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 102 zu 84 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab. 4

1) AB NR, 2022, S. 909 ff.; Kommissionsbericht APK-NR vom 2.5.22
2) Mo. 21.3965
3) AB NR, 2021, S. 1579 ff.
4) AB NR, 2021, S. 1919; Medienmitteilung APK-NR vom 25.6.21; Mo. 21.3966
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